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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.03.1959

Norm

EO §387 Abs1

Rechtssatz

Die "Anhängigkeit" beim Prozeßgericht und somit dessen Zuständigkeit zur Erlassung der einstweiligen Verfügung im

Sinne des § 387 Abs 1 EO wird erst durch das Einlangen der Klage bei diesem Gericht begründet und nicht schon durch

die Aufgabe der Klage bei der Post.

Entscheidungstexte

6 Ob 72/59
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